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Alle Verweise auf Anhänge gelten den 
Anhängen der Verordnung (EG) Nr. 761/2001, 

soweit nicht anders angegeben
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LEITFADEN ZU EINHEITEN, DIE FÜR EINE
EMAS-EINTRAGUNG IN FRAGE KOMMEN

ZIELSETZUNG DES LEITFADENS

| Mit der Ausdehnung von EMAS – das ursprünglich nur für die

Industrie und Produktionsbetriebe galt – auf alle Organisationen, die

Auswirkungen auf die Umwelt haben, können sich Einheiten mit

sehr unterschiedlichen Strukturen in EMAS eintragen lassen. Dieser

Leitfaden wurde auf der Grundlage von Artikel 2 Buchstabe s) zwei-

ter und vierter Satz und Artikel 2 Buchstabe t) der Verordnung (EG)

Nr. 761/2001 erstellt, um Organisationen, Umweltgutachtern und

zuständigen Stellen bei der Entscheidung darüber zu helfen, welche

Einheit sich als Organisation in EMAS eintragen lassen kann. 

| Die Wahl der einzutragenden Einheit ergibt sich aus einer Kom-

bination der Aspekte der betrieblichen Kontrolle und des Standorts.

| Die als Organisation in EMAS einzutragende Einheit darf die

Grenzen eines Mitgliedstaates nicht überschreiten. Umfasst die

Organisation einen oder mehrere Standorte, dann müssen alle

Standorte, auf die EMAS Anwendung findet, alle Anforderungen

von EMAS erfüllen, einschließlich der in Artikel 2 Buchstabe b)

der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 festgelegten kontinuierlichen

Verbesserung der Umweltleistung.

| In den einzelnen Abschnitten dieses Papiers werden Einheiten

mit folgenden Organisationsstrukturen im Einzelnen behandelt: 

1. Organisationen, die nur an einem Standort tätig sind;

2. Organisationen, die unter außergewöhnlichen Umständen eine

kleinere Einheit als einen Standort eintragen lassen können;

3. Organisationen, die an mehreren Standorten tätig sind

a) mit denselben oder ähnlichen Produkten und Diensten,

b) mit unterschiedlichen Produkten und Diensten; 

4. Organisationen, für die sich kein bestimmter Standort festle-

gen lässt;

5. Organisationen, die vorübergehend bestehende Standorte unter

ihrer Kontrolle haben;  

6. Unabhängige Organisationen, die sich als gemeinsame Organi-

sation eintragen lassen;

7. Kleine Unternehmen, die in einem bestimmten großen Gebiet

aktiv sind und dieselben oder ähnliche Produkte herstellen oder

Dienste erbringen;

8. Stadt- und Gemeindeverwaltungen und staatliche Einrichtungen.

| Von Anfang an sollten Teilnehmer an EMAS berücksichtigen, dass

Umweltgutachter und ggf. die zuständigen Stellen einen Einfluss

darauf haben, welche Einheit eingetragen werden soll [vgl. Artikel 2

Buchstaben s) und t) der Verordnung (EG) Nr. 761/2001]. Außer-

dem müssen alle Teilnehmer eine Umwelterklärung erstellen, die

u. a. eine klare und eindeutige Beschreibung der Organisation, die

sich in EMAS eintragen lässt, und eine Zusammenfassung ihrer

Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen sowie gegebenenfalls

der Beziehung zur Muttergesellschaft enthält [vgl. Anhang III Punkt

3.2 Buchstabe a)]. Diese Anforderungen stehen im Zusammenhang

mit anderen bezüglich der Beherrschung und Beeinflussung der

Umweltaspekte der Organisation durch die Leitung (vgl. Anhang IA,

insbesondere Punkt 4.3.1, und Anhang IB).

| Diese Anforderungen sollen sicherstellen, dass die Organisation

an allen Standorten die Umweltaspekte, die wesentliche Auswir-

kungen auf die Umwelt haben, unter Kontrolle hat und beeinflussen

1

� Transparenz

� Kontrolle durch die Leitung

� Nicht nur Auswahl guter Bereiche

� Öffentl. Rechenschaftspflicht

� Lokale Rechenschaftspflicht
�
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kann. Daher wird den Teilnehmern empfohlen, eine klare Begrün-

dung dafür  zu haben, warum sie welche Standorte oder Teile von

Standorten der Organisation eintragen lassen wollen. Auf diese

Weise berücksichtigen sie die Anforderungen der Umwelterklärung

im Voraus und können leichter mögliche Fragen – vor allem von

Umweltgutachtern und zuständigen Stellen, aber auch von anderen

interessierten Kreisen – beantworten. Die zuständige Stelle verwei-

gert die Eintragung, wenn die zur Eintragung vorgesehene Einheit

nicht den in diesem Leitfaden erläuterten Definitionen des Artikels 2

Buchstaben s) und t) der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 entspricht.

In  Zweifelsfällen  sollte sich eine Organisation daher bereits in der

Anfangsphase der Einführung eines Umweltmanagementsystems

(UMS) mit der zuständigen Stelle in Verbindung setzen.

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Organisation bezeichnet gemäß Artikel 2 Buchstabe s) der Verord-

nung (EG) Nr. 761/2001 eine Gesellschaft, eine Kör-

perschaft, einen Betrieb, ein Unternehmen, eine

Behörde oder eine Einrichtung bzw. einen Teil oder

eine Kombination hiervon, mit oder ohne Rechtsper-

sönlichkeit, öffentlich oder privat, mit eigenen Funk-

tionen und eigener Verwaltung.

Standort bezeichnet gemäß Artikel 2 Buchstabe t) der Verord-

nung (EG) Nr. 761/2001 das gesamte Gelände an

einem geografisch bestimmten Ort, das der Kontrolle

einer Organisation untersteht und an dem Tätigkeiten

ausgeführt, Produkte hergestellt und Dienstleistungen

erbracht werden, einschließlich der gesamten Infra-

struktur, aller Ausrüstungen und aller Materialien.

Einheit bezeichnet einen Standort oder einen Teilbereich

eines Standorts, eine Organisation, einen Teil einer

Organisation oder eine Gruppe von Organisationen,

der oder die unter einer Eintragungsnummer einge-

tragen werden soll/en.

1. ORGANISATIONEN, DIE NUR AN EINEM
STANDORT TÄTIG SIND

| Eine Organisation, die nur an einem Standort aktiv ist, stellt den

einfachsten Fall dar, da der vom betrieblichen Management erfasste

Bereich mit dem geografischen Standort deckungsgleich ist. Nach

EMAS I eingetragene Standorte fallen gemäß Artikel 17 Absatz 4

der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 unter diese Kategorie.

2. AUSSERGEWÖHNLICHE UMSTÄNDE,
UNTER DENEN EINE KLEINERE EINHEIT
ALS EIN STANDORT EINGETRAGEN
WERDEN KANN

| Will eine Organisation eine kleinere Einheit als einen Standort

eintragen lassen, muss sie die nachfolgenden Grundsätze beachten.

Zunächst darf die Ausnahme nicht dazu dienen, sich „die Rosinen

herauszupicken“. Daher dürfen keine Teile eines einheitlichen Pro-

duktionsprozesses mit der Absicht eingetragen werden, Teile des

Standorts auszuschließen, die nach EMAS nicht eingetragen wer-

den könnten. Eine Organisation muss nachweisen können, dass sie

all ihre wesentlichen Umweltaspekte überwachen und kontrollie-

ren kann und dass die Einheit, die eingetragen werden soll, nicht

absichtlich von anderen, schlecht abschneidenden Teilen des

gesamten Standorts abgetrennt wurde.

| Zweitens sind die in Anhang III Ziffer 3.7 und Anhang I Abschnit-

te B.2 und B.3 genannten Grundsätze der „lokalen Rechenschafts-

pflicht“ und der „öffentlichen Rechenschaftspflicht“ zu beachten.

Die Kommunikation mit der Öffentlichkeit ist ein Kernpunkt von

EMAS. In ihrem eigenen Interesse sollte eine Organisation die

Öffentlichkeit auf transparente und verständliche Weise über die

Umweltleistung eines konkreten Standorts informieren. Ist ein Teil-

bereich eines Standorts in einem eigenen Markt aktiv, könnte es für

ihn wichtig sein, das EMAS-Zeichen für seine eigene Unterneh-

menskommunikation verwenden zu können. Will sich jedoch eine

kleinere Einheit als der betreffende Standort gemäß EMAS eintragen

Positiv-Beispiele

� Ein Unternehmen, das an einem Standort sowohl 
Rohre als auch Radios herstellt, kann nur einen dieser
Bereiche eintragen lassen.

� Die Cafeteria am Standort eines Bekleidungsherstellers
kann getrennt eingetragen werden.

Negativ-Beispiel

Ein Pharmaunternehmen kann nicht nur den Teil der 
Anlage eintragen lassen, in dem das Endprodukt für den
Verbraucher hergestellt wird, und das grundlegende 
industrielle Herstellungsverfahren mit seinen Zwischen-
produkten am gleichen Standort beiseite lassen.
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rungen von Artikel 2 Buchstabe b), Anhang IB Punkt 2 und Anhang

III Punkt 3.7 berücksichtigen und ggf. begründen können, warum

sich ihre Leistung vielleicht nicht an all ihren Standorten verbessert. 

| Auch müssen sie – ob im privaten oder öffentlichen Sektor – nicht

nur die Auswahl eines Standortes oder einer Kombination von

Standorten deutlich machen und begründen, sondern sie sollten

auch interessierten Kreisen gegenüber erläutern und begründen,

welche Pläne sie für noch nicht eingetragene Standorte verfolgen.

3.1. Mit denselben oder ähnlichen Produkten
und Diensten
| Um eine „Eintragungsnummer“ zu erhalten, sollte die Organisation

dem Gutachter die konsequente Anwendung ihrer Umweltmanage-

mentverfahren und -politik an allen Standorten demonstrieren kön-

nen. Organisationen, die in diese Kategorie fallen, sind oft gekenn-

zeichnet durch gemeinsame Managementverfahren für verschiedene

Standorte, z. B. ein gemeinsames Umweltmanagementhandbuch.

Damit lässt sich möglicherweise die Begutachtungstiefe an den ein-

zelnen Standorten verringern, wenn die Organisation nachweisen

kann, dass sie alle Standorte vollständig unter Kontrolle hat.

| Wenn die Tätigkeiten am Standort ähnliche Umweltaspekte und 

-auswirkungen haben, einem ähnlichen UMS unterworfen sind

und im Rahmen derselben Strukturen (Zweige, Büros, betriebliche

oder produzierende Einrichtungen) betrieben werden, ist eventuell

eine selektive Begutachtung einiger Standorte möglich. Die Stich-

proben sind so auszuwählen, dass der Gutachter eine repräsentati-

ve und umfassende Einsicht in die Umweltleistung der Organisa-

tion erhält und die Zuverlässigkeit der Daten und die lokale

Rechenschaftspflicht prüfen kann. 

| Bei der Auswahl der zu begutachtenden Standorte sollten bewährte

Verfahren(1) eingesetzt werden, und die Umweltgutachter haben fol-

gende Faktoren zu berücksichtigen;

• die Umweltpolitik und das Umweltprogramm; 

• die Komplexität des UMS, die Wesentlichkeit der direkten und

indirekten Umweltaspekte und -auswirkungen und mögliche

Wechselwirkungen mit empfindlichen Umgebungen; 

• die Ausgereiftheit des UMS am betreffenden Standort; 

lassen, dann muss der Öffentlichkeit deutlich gemacht werden, dass

nur ein Teil des Betriebs der Organisation an diesem Standort die

EMAS-Anforderungen erfüllt, da die Öffentlichkeit den Betrieb an

einem Standort normalerweise als ein untrennbares Ganzes wahr-

nimmt. Eine Organisation ist für eine deutliche Information ihres

Umfelds verantwortlich und muss Maßnahmen treffen, um eine

Irreführung der Öffentlichkeit zu vermeiden.

| Gestützt auf diese Grundsätze kann sich eine kleinere Einheit

als ein Standort gesondert eintragen lassen, wenn:

• der Teilbereich des Standorts deutlich festgelegte eigene Produkte,

Dienste oder Aktivitäten besitzt und die Umweltaspekte und

-auswirkungen des Teilbereichs deutlich identifiziert und von

denen anderer, nicht eingetragener Teile des Standorts unter-

schieden werden können;

• der Teilbereich über eine eigene Leitung und Verwaltung mit den

nötigen Zuständigkeiten verfügt, um sein UMS und seine

Umweltauswirkungen organisieren bzw. kontrollieren und ggf.

Abhilfemaßnahmen ergreifen zu können. Als Nachweise können

dienen: der Rechtsstatus, eine eigene Eintragung bei der Han-

delskammer, Organisationspläne, Berichte der Muttergesell-

schaft, eigener Briefkopf;

• dem Teilbereich eindeutige Verantwortungsbereiche für die

Erfüllung der für ihn geltenden Genehmigungsanforderungen

und die Einhaltung der Umweltauflagen zugewiesen sind.

Der Standort kann nicht untergliedert werden, wenn

• die Einheit nur Teile des Betriebs am Standort abdeckt, die nicht

repräsentativ für die gesamten Umweltaspekte und -auswirkungen

des gesamten Betriebs am Standort sind;

• es von außen betrachtet nicht nachvollziehbar ist, welcher Teil des

Betriebs am Standort vom UMS erfasst wird und warum dieser

Teil vom übrigen Betrieb am Standort getrennt wurde.

| Insbesondere in diesem Fall ist es wichtig, die Zuständigkeiten für

In- und Outputs der Organisation deutlich abzugrenzen. In ihrem

UMS berücksichtigt die Organisation auch Schnittstellen mit

Diensten und Tätigkeiten, die nicht vollständig in den Anwen-

dungsbereich des UMS fallen. So bewertet sie z. B. die Umwelt-

aspekte und -auswirkungen gemeinsamer Infrastruktur am Stand-

ort, wie etwa eine gemeinsame Abfallentsorgung oder Abwasserbe-

handlung, und berücksichtigt diese in ihrem Umweltprogramm und

dem Prozess der kontinuierlichen Verbesserung.

3. ORGANISATIONEN, DIE AN MEHREREN
STANDORTEN TÄTIG SIND

| Nach der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 können die Teilnehmer

weiterhin einzelne Standorte oder Teile oder eine Kombination ihrer

Standorte als Organisationen [gemäß Artikel 2 Buchstabe s)] eintra-

gen lassen. In jedem Fall müssen sie eine ihrer Politik, ihrem Pro-

gramm und ihren Zielen entsprechende kontinuierliche Verbesserung

ihrer Leistungen bezüglich der wesentlichen Umweltaspekte und 

-auswirkungen nachweisen. Wenn sie mehrere Standorte gemeinsam

als eine Organisation eintragen lassen, müssen sie auch die Anforde-

� Banken

� Reisebüros

� Einzelhandelsketten

� Beraterfirmen

(1)  ISO/IEC Guide 66.
– EA 7/02.
– Sonstige internationale und nationale Rechtsvorschriften und

Leitfäden.
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� Stromerzeugung 

� Herstellung mechanischer Bauteile

� Chemieunternehmen

� Abfallentsorgung

� Vereinbarkeit der Umweltpolitik des Unternehmens 
mit der am Standort

� Über wesentliche lokale Auswirkungen ist in der
Umwelterklärung zu berichten

� Wechselwirkung zwischen verschiedenen 
Standorten bezüglich der Umweltaspekte

� Kontrolle des lokalen UMS durch das Unternehmen

� Jeder Standort kann getrennt eingetragen werden

� Gemeinsame Eintragung ungültig bei Nichterfüllung
der Anforderungen an einem Standort

• Ansichten interessierter Kreise (Beschwerden, Interesse der

Öffentlichkeit an einem Standort); 

• die Verteilung des Personals der Organisation auf die einzelnen

Standorte;

• ggf. Schichtarbeit; 

• Vorgeschichte von Umweltproblemen; 

• Ergebnisse früherer Begutachtungen und interner Betriebs-

prüfungen.

| Während einer Periode von Begutachtungszyklen sollten alle Stand-

orte erfasst werden. Beim ersten und jedem folgenden Begutach-

tungszyklus muss auch die Zentrale begutachtet werden.

| Organisationen und Gutachter müssen daran denken, dass

dann, wenn an unterschiedlichen Standorten wesentliche

Umweltauswirkungen auftreten, all diese Standorte getrennt

begutachtet werden müssen und die mit den wesentlichen

Umweltauswirkungen zusammenhängenden Umweltdaten gemäß

den Grundsätzen der lokalen Rechenschaftspflicht in die Umwelt-

erklärung aufzunehmen sind.

| Ein Standort ist gesondert zu begutachten, wenn

• Größe, Umfang und Art der Tätigkeiten am Standort als wesent-

lich anzusehen sind;

• die internen Betriebsprüfungen und die Überprüfung durch die

Leitung gezeigt haben, dass Korrekturmaßnahmen ergriffen wer-

den müssen;

• sich das UMS oder der Betrieb am Standort seit der letzten

Begutachtung wesentlich geändert haben

• oder wenn der Standort sich in folgender Hinsicht wesentlich von

den anderen Standorten der Organisation unterscheidet:

• Größe und Arbeitsweise;

• direkte und indirekte Umweltaspekte und -auswirkungen

(Art und Wesentlichkeit);

• Empfindlichkeit seiner Umgebung;

• geltende rechtliche Anforderungen;

• Struktur seines lokalen UMS oder des übrigen lokalen Mana-

gementsystems;

• Größe, Umfang und Art der Tätigkeiten am Standort.

| Organisationen sollten sich des Risikos bewusst sein, dass sie die

gemeinsame Eintragung für alle Standorte verlieren können, wenn

auch nur an einem Standort die Vorschriften nicht eingehalten wer-

den.. Vor dem Hintergrund dieses Risikos könnten Organisationen

die Standorte zusätzlich getrennt eintragen lassen. Anders als bei der

Begutachtung darf bei der internen Umweltbetriebsprüfung gemäß

Anhang II ein Stichprobenverfahren nicht eingesetzt werden.

3.2. Mit unterschiedlichen Produkten und 
Diensten 
| In diesen Fällen kann der Gutachter ein Stichprobenverfahren nicht

einsetzen, da die betrieblichen Verfahren und die Auswirkungen an

jedem Standort anders sind. Die Organisation kann entscheiden, ob

sie jeden Standort getrennt oder all ihre Standorte unter einer gemein-

samen Eintragungsnummer eintragen lassen will.

In jedem Fall müssen folgende Faktoren berücksichtigt werden:

• die Notwendigkeit, die Umweltaspekte und -auswirkungen an

jedem einzelnen Standort zu untersuchen;

• die Kontrolle der Leitung über diese Umweltaspekte und -aus-

wirkungen;

• das Vorhandensein einer Umweltpolitik und von Umweltpro-

grammen, in denen der Grundsatz der lokalen Rechenschafts-

pflicht berücksichtigt wird. 

| In diesem Fall sind alle Standorte getrennt zu begutachten und die

mit diesen zusammenhängenden Umweltdaten getrennt in die

Umwelterklärung aufzunehmen. (Siehe Anhang III Punkt 3.7 und

Leitfaden zur Umwelterklärung. 

Auch in diesem Fall muss sich eine Organisation, die einige oder alle

ihrer Standorte unter einer gemeinsamen Eintragungsnummer eintra-

gen lassen will, des Risikos bewusst sein, dass sie die gemeinsame

Eintragung verlieren kann, wenn nur an einem einzigen Standort die

Anforderungen nicht erfüllt werden.

Möglicherweise wird ein Unternehmen seine Standorte zunächst

getrennt eintragen lassen und sie später unter einer Eintragungs-

nummer als eine Organisation zusammenfügen.
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4. ORGANISATIONEN, FÜR DIE SICH 
KEIN BESTIMMTER STANDORT 
FESTLEGEN LÄSST

| Für Organisationen, für die sich nicht leicht ein Standort bestim-

men lässt, ist es im Zweifelsfalle vor allem wichtig, dass die Orga-

nisation und der Gutachter sich bei der zuständigen Stelle erkun-

digen, ob die gewählte Einheit gemäß den EMAS-Grundsätzen ein-

getragen werden kann. 

| In diesem Fall müssen der Tätigkeitsbereich und die Infrastruktur

deutlich definiert, umfassend in das Managementsystem integriert

und in der Umwelterklärung genau beschrieben werden. Insbeson-

dere für diese Organisationen ist es wichtig, die Verantwortlichkei-

ten für wesentliche Umweltaspekte klar festzulegen und dem

Umweltgutachter nachzuweisen, dass die Organisation Verfahren

zur ordnungsgemäßen Kontrolle dieser Aspekte einsetzt. Da diese

Organisationen normalerweise in großen Gebieten tätig sind, die

auch Städte und großstädtische Ballungsräume umfassen, muss die

Organisation ggf. nachweisen, dass sie

• die Risiken für Umwelt und Bevölkerung berücksichtigt hat;

• über Pläne verfügt, um den Bürgern Verhaltensempfehlungen für

den Notfall zu geben;

• systematische Informationen über den Grad der Umweltbela-

stung zusammengestellt hat;

• die von ihr kontrollierte Infrastruktur in ihre Überlegungen ein-

bezogen hat. 

| In manchen Fällen kontrolliert eine Organisation verschiedene

Standorte in einem bestimmten Gebiet, wobei es nicht möglich ist,

jeden Standort getrennt zu betreiben und die Umweltauswirkungen

der einzelnen Standorte miteinander zusammenhängen. In einem

solchen Fall sollten die Standorte für die EMAS-Eintragung als

eine einzige Organisation angesehen werden.

5. ORGANISATIONEN, 
DIE VORÜBERGEHEND BESTEHENDE
STANDORTE BETREIBEN

| Falls Organisationen für bestimmte Zeiträume an Standorten tätig

sind, die ihnen nicht gehören, prüft der Gutachter das Manage-

mentsystem der Organisation und ihre Umweltleistungen an ausge-

wählten vorübergehend betriebenen Standorten, die repräsentativ

� Versorgungsunternehmen (Wärme, Wasser, Gas,
Strom usw.)

� Telekommunikation

� Verkehr

� Sammlung von Abfällen

5
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� Bauunternehmen 

� Reinigungsbetriebe

� Diensteanbieter

� Sanierungsbetriebe

� Zirkusse

für die Leistungsfähigkeit des UMS der Organisation sind. Der

Gutachter muss die Standorte nach bewährten Verfahren auswäh-

len und die Wirksamkeit der Verfahren der Organisation an diesen

Standorten prüfen.

| Die Organisation weist nach, dass sie Verfahren und Technologien

einsetzt, die für die speziellen Standorte, an denen sie zeitweilig

tätig ist, geeignet sind. 

| Gegebenenfalls sollten diese Verfahren zumindest folgende Ele-

mente umfassen:

• geeignete Technologie und Schulung;

• ordnungsgemäße Umweltanalyse der Standorte vor Beginn der

Tätigkeit;

• Analyse der Auswirkungen der geplanten Tätigkeiten auf die

Umwelt;

• Information der in dem Gebiet lebenden Bürger und der lokalen

Behörden über die wesentlichen Umweltaspekte des Arbeitsplans

und die beabsichtigten Lösungen;

• Sanierungspläne oder Lösungen zur Verbesserung des Umweltzu-

stands in dem betroffenen Gebiet nach Abschluss der Tätigkeiten.

| Bei der Begutachtung werden vorübergehend betriebene Standor-

te im Stichprobenverfahren überprüft. Relevant für die Eintragung

sind die durchgeführten Tätigkeiten, nicht der Ort.

6. UNABHÄNGIGE ORGANISATIONEN, 
DIE IN EINEM BEGRENZTEN 
GEBIET TÄTIG SIND UND SICH ALS
GEMEINSAME ORGANISATION 
EINTRAGEN LASSEN

| Es sollte berücksichtigt werden, dass die Anlieger eines großen

Standorts, die lokalen Behörden und die Umweltvollzugsbehörden ein

großes Interesse an einem einzigen Umweltprogramm mit gemeinsa-

mer Zuständigkeit für das gesamte Gebiet haben. Unabhängige Orga-

nisationen können daran interessiert sein, ihre Ressourcen zu vereini-

gen, um eine gemeinsame EMAS-Eintragung zu erhalten. Dies ist

nach der Verordnung zulässig, denn „Organisation“ bezeichnet eine

Gesellschaft, eine Körperschaft, einen Betrieb, ein Unternehmen,

eine Behörde oder eine Einrichtung bzw. einen Teil oder eine Kombi-

nation hiervon, mit oder ohne Rechtspersönlichkeit, öffentlich oder

privat, mit eigenen Funktionen und eigener Verwaltung.
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| In diesen Fällen müssen die teilnehmenden Organisationen, um

eine gemeinsame Eintragung als eine Organisation zu erhalten,

eine gemeinsame Verantwortlichkeit (Politik, Verfahren usw.) für

das Management wesentlicher Umweltaspekte und -auswirkungen

nachweisen können, insbesondere für das Setzen von Zielen und

Zielvorgaben und die Festlegung von Korrekturmaßnahmen. Alle

Organisationen, die in das gemeinsame UMS eingebunden sind

und die eine gemeinsame Eintragung erhalten, müssen eine konti-

nuierliche Verbesserung ihrer Leistungen bezüglich der wesent-

lichen Umweltaspekte und -auswirkungen im Einklang mit ihrer

Politik, ihren Zielsetzungen und ihrem Programm nachweisen.

Wenn sie mehrere Standorte als eine Organisation eintragen lassen,

müssen sie auch die Anforderungen von Artikel 2 Buchstabe b) der

Verordnung (EG) Nr. 761/2001, Anhang IB Punkt 2 und Anhang III

Punkt 3.7 berücksichtigen und ggf. begründen können, warum sich

ihre Leistung nicht an all ihren Standorten verbessert.

| Es wird darauf hingewiesen, dass das Zeichen nur von der in

EMAS eingetragenen Organisation verwandt werden darf. Im Falle

eines insgesamt registrierten Gewerbegebiets darf das Zeichen

NUR in Verbindung mit dessen Namen verwandt werden. Doch

kann sich eine einzelne Organisation zusätzlich zur Eintragung des

Gewerbegebiets auch selbst eintragen lassen.

7. KLEINE UNTERNEHMEN, DIE IN EINEM
BESTIMMTEN GROSSEN GEBIET TÄTIG
SIND, DIESELBEN ODER ÄHNLICHE
PRODUKTE HERSTELLEN ODER 
DIENSTE ERBRINGEN UND EINE
GETRENNTE EINTRAGUNG ANSTREBEN

| In Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 heißt es:

„… Um die Teilnahme von KMU, auch solchen, die vor allem in

bestimmten geografischen Gebieten ansässig sind, zu fördern, können

lokale Behörden unter Beteiligung von Industrieverbänden, Handels-

kammern und interessierten Kreisen bei der Identifizierung von

wesentlichen Umweltauswirkungen behilflich sein. Die KMU können

dies dann bei der Festlegung ihres Umweltprogramms und der

Umweltzielsetzungen und -einzelziele ihres EMAS-Umweltmanage-

mentsystems nutzen …“.

| In diesen geografischen Gebieten müssen die KMU (die wohl

häufig auf dem gleichen technologischem Stand sind, die gleichen

Produktionsmethoden und in etwa die gleichen Verwaltungs- und

Managementsysteme anwenden)

• die kumulativen Auswirkungen ihrer Herstellungsverfahren berück-

sichtigen;

• bezüglich ihrer Umweltprobleme mit der gleichen Gemeinde, den

gleichen Stellen und den gleichen lokalen Umweltaufsichtsbehör-

den verhandeln. Sie müssen gleiche Anforderungen bezüglich der

Umweltqualität erfüllen;

• die Wechselwirkungen zwischen ihren Umweltauswirkungen und

denen anderer Industriebetriebe im gleichen geografischen

Gebiet sowie denen öffentlicher Versorgungsunternehmen und

der Anwohner berücksichtigen.

| Andererseits können sie:

• gemeinsame Lösungen für ihre Umweltprobleme suchen (Ver-

besserung der Effizienz ihrer Anlagen bei der Reduzierung von

Schadstoffemissionen, Überwindung kultureller Hindernisse

oder von Schwierigkeiten beim Umweltmanagement usw.);

• einander unterstützen, z.B. durch

• Erfahrungsaustausch über die Ermittlung von Umweltaspek-

ten und -auswirkungen; 

• gemeinsame Erarbeitung einer Umweltpolitik und eines

Umweltprogramms;

• Durchführung gegenseitiger Betriebsprüfungen in den Part-

nerorganisationen, um Umweltaspekte und -auswirkungen

leichter erkennen zu können;

• gemeinsame Beauftragung einer Umweltberatungsfirma;

• Nutzung der gleichen Infrastrukturen für das Management

verschiedener Umweltauswirkungen (Kläranlagen, Müllver-

brennungsanlagen, Deponien usw.) und Gründung spezieller

Organisationen hierfür (z.B. Konsortien);

• schließlich, auf der Grundlage ihrer gemeinsamen Bemühun-

gen zur Einrichtung des UMS, Beauftragung des gleichen Gut-

achters, was wegen der Ähnlichkeiten der UMS die Begutach-

tung und die Gültigkeitserklärung erleichtern und zur Verrin-

gerung der damit verbundenen Kosten beitragen kann;

• sich an lokalen Umweltprojekten wie etwa Verfahren der kom-

munalen Agenda 21 beteiligen (lokale oder regionale Behörden

oder industrielle Organisationen können solche Aktivitäten durch

Hilfe beim Aufbau von Netzwerken unterstützen). 

� Gemeinsame Umweltpolitik, gemeinsames Umwelt-
programm

� Gemeinsame Zuständigkeit für die Leitung

� Verlust der gemeinsamen Eintragung bei Nichterfüllung
der Anforderungen an einem einzigen Standort

� Industrieregionen

� Fremdenverkehrsgebiete

� Einkaufszentren

�

� Kleines Industriegebiet 

� Feriensiedlung

� Gewerbegebiete
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| Unter Berücksichtigung der obigen Erwägungen ist die Festlegung

eines allgemeinen Programms, das von lokalen Behörden, Industrie-

verbänden und Handelskammern auf der Grundlage einer ersten

Umweltanalyse des gesamten Gebiets umgesetzt wird, ein sehr sinn-

voller erster Schritt für KMU, die eine EMAS-Eintragung anstreben.

| Das Umweltprogramm des Gebiets sollte konkret festgelegt, ver-

öffentlicht und von allen interessierten Kreisen akzeptiert werden

und eine wesentliche Verbesserung der Umwelt im gesamten

Gebiet zum Ziel haben.

| Sobald die Umweltzielsetzungen und -einzelziele angenommen

und anerkannt worden sind, könnte jede Organisation (KMU,

öffentliche Dienstleistungsbetriebe, lokale Behörden usw.) auf

freiwilliger Grundlage nach dem EMAS-Verfahren die erforder-

lichen Schritte unternehmen, um selbständig die Anforderungen

der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 zu erfüllen und eine Eintra-

gung anzustreben.

| Der Umweltgutachter müsste in einem solchen Fall beurteilen, ob

das Umweltmanagementsystem die Erfüllung der speziellen

Umweltzielsetzungen und -einzelziele jeder einzelnen Organisation

gemäß dem allgemeinen Programm, den Zielvorgaben und Einzel-

zielen des Gesamtgebiets gewährleisten kann. In der Umwelterklä-

rung sollte dann neben den gemäß EMAS erforderlichen Angaben

deutlich der Beitrag der jeweiligen Organisation zu den Einzelzie-

len des gesamten Umweltprogramms beschrieben werden.

8. LOKALE BEHÖRDEN UND STAATLICHE
EINRICHTUNGEN

| Handelt es sich bei der Organisation, die eine EMAS-Eintragung

anstrebt, um eine öffentliche Einrichtung, dann können die indi-

rekten Umweltaspekte – etwa diejenigen, die sich aus der Politik

der Behörde ergeben – eine besonders große Rolle spielen. Daher

� Schaffung einer Förderstelle

� Annahme einer Durchführbarkeitsstudie

� Unabhängige Bewertung der gesamten 
Umweltzielsetzungen und -einzelziele

� Beteiligung an kommunalen Agenda-21-
Programmen

� Lokale Behörden

� Ministerien

� Regierungsstellen

� Kommunale Agenda 21

� Konsultierung und Zustimmung der Bürger

� Wirtschaftsentwicklung und Umweltverträglichkeit

� Bewertung alternativer strategischer Lösungen und
damit verbundener Prioritäten

� Raumordnungspläne mit messbaren Zielen und damit
verbundenen Zuständigkeiten

� Laufende Überprüfung und Überwachung des Umwelt-
plans

� Ausgewogenheit zwischen freien Privatinitiativen und
sozialen Erfordernissen 

� Sensibilisierung der Bürger und der 
Wirtschaftsakteure

| Die politische Verantwortung einer öffentlichen Verwaltung

bezieht sich auf die Verwaltung des Gebiets und die gegenwärtige

und künftige Lebensqualität aller Bürger, für die sie zuständig ist.

| Bei einigen lokalen Behörden oder staatlichen Einrichtungen

kann wegen der Komplexität des Managements und der zu berück-

sichtigenden Aspekte eine gesonderte Eintragung von Teilen der

Organisation zugelassen werden. In diesem Fall muss bei der Kom-

munikation mit der Öffentlichkeit und der Verwendung des

EMAS-Zeichens ein eindeutiger und ausschließlicher Bezug zu der

jeweiligen eingetragenen Abteilung hergestellt werden.

| In diesen Fällen sollten die Organisationen eine empfohlene

Umweltpolitik festlegen, auf die sich jeder Teil der Organisation

beziehen könnte.

lassen sich die Probleme nicht nur auf die organisatorische Struk-

tur des Managements und die damit verbundenen direkten

Umweltaspekte zurückführen.
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